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Was ist das Bildungs- und 
Teilhabepaket?

Zusätzliche öffentliche Leistung ab dem 01.01.2011 und 

ab dem 01.03.2015 Leistungen für Kinder und 

Jugendliche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Förderung von Kindern und Jugendlichen aus 

einkommensschwachen Familien

Leitidee: Chancen eröffnen, Zukunftschancen bieten

Leistungsberechtigte haben einen Rechtsanspruch auf 

Bildung und Mitmachen
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Anspruchsberechtigte

Anspruch nach § 28 SGB II u. § 34 SGB XII haben

Kinder und Jugendliche aus Familien mit

 Leistungen nach dem SGB II („Hartz IV“)

 Wohngeld

 Kinderzuschlag zum Kindergeld

 Sozialhilfe (SGB XII)

 Leistungen nach §§ 2 u. 3 AsylbLG
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Antragstellung

Beim Jobcenter Land- oder Stadtkreises, 
wenn Bezug von …

 SGB II („Hartz IV“) 

Beim Landratsamt oder bei der Stadtverwaltung
wenn Bezug von …

Wohngeld

 Zuschlag zum Kindergeld

 Sozialhilfe (SGB XII)

 AsylbLG
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Allgemeine Voraussetzungen

Schüler einer allgemeinbildenden oder 
berufsbildenden Schule 

Schüler ohne Ausbildungsvergütung 

Kinder einer Kindertageseinrichtung

vor Vollendung des 25. Lebensjahres, 
Teilhabe am sozialen Leben (s. u.): 18. Lebensjahr

gültiger Leistungsbescheid
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Leistungsformen

Geldleistung (Zahlung an den Kunden)

 Persönlicher Schulbedarf

 Kosten der Schülerbeförderung

Direktzahlung an Anbieter

 ein- und mehrtägige Ausflüge der Schule/Kita

 Lernförderung

Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung

 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
 z. B. Mitgliedsbeitrag an Verein

 Berechtigte Selbsthilfe
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Leistungsbereiche

1. Ein- / mehrtägige Ausflüge der Schule / 
Kindertageseinrichtung

2. Persönlicher Schulbedarf

3. Schülerbeförderung

4. Lernförderung

5. Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung

6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
 u. a. Aktivitäten im Sportverein
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6. Teilhabe am sozialen und 
kulturellen Leben

Voraussetzungen

 Kinder und Jugendliche, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben

Leistungen

 max. 10 Euro monatlich pro Kind

 Mitgliedsbeiträge Vereine (Sport, Spiel, Kultur und 

Geselligkeit)

 Unterricht in künstlerischen Fächern (z.B. Musik)

 Weitere Aufwendungen im begründeten Ausnahme-fall, 

wenn Finanzierung aus Regelsatz nicht zumutbar 
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 angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung  
(z.B. Museumsbesuch)

 Teilnahme an Freizeiten

Verfahren:

Antragstellung für jedes Kind

Vorlage der Rechnung / Mitgliedsbeiträge

 bei Freizeiten: ca. 4 – 6 Wochen vor Beginn

 direkte Abrechnung zwischen Anbieter und Landratsamt 
bzw. Jobcenter

6. Teilhabe am sozialen und 
kulturellen Leben
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Daniela Quintana 

(Vorsitzende des bfv-Ausschusses für Frauen- und 

Mädchenfußball)

Tel. mobil: 0160-5502306

Mail: D.Quintana@badfv.de

Sozialämter oder Jugendämter der Landratsämter

Jobcenter

Informationen im Internet:
www.bildungspaket.bmas.de

Ansprechpartner

mailto:D.Quintana@badfv.de


Vielen Dank für Ihr Interesse am Bildungs- und 

Teilhabe-Paket

und weiterhin viel Erfolg bei der Vereinsarbeit!
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Badischer Fußballverband
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